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11!:. Gesetz: Landessportgesetz für Wien; Anderung. 

12. 
Gesetz vom 13. Dezember 1979, mit dem 
das Landessportgesetz für Wien geändert 

wird 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Das La.n.dessportg.esett für Wien, LGBl. für 
Wien Nr. 17/1972, wird wie folgt <geändert: 

L Im § 4 Ahs. 1 h~b.en dO. lit. a und b zu 
lauten: 

„a) dem Vorsitzenden(§ 6), 
h) dem Stellvertreter des Vorsitzenden (§ 6)," 

2. § 6 hat zu lauten: 

n§ 6. (1) Voreitzender des Landessportrates ist 
das mit den Angelegenheiten des Sports betraute 
Mitglied der Landesregierung. über dessen Vor
schlag kan.n di·e Landesregierung .audt eine 
andere Person befristet oder- für die gesamte 

Funktionsdauer zum Vorsitzenden dies Landes
sportrates bestellen. 

(2) Stellvertreter des Vorsetzenden des Lan
dessportrates ist der Vors,itzende des mit den 
Angelegenheiten <les Sports betrauten Ausschus
ses des Wiener Gemeindera.tes. über deS9en Vor
sdtlag kann die•er Ausschuß auch ein anderes 
seiner Mitglieder befristet oder für die gesamte 
Funktionsdauer zum Stellvertreter des Vorsit
zenden ·des Landessportrares berufen. 

(3) Das mit den Angelegenheiten des Sports 
betraute Mitglied d"r Lmdesregierung hM das 
Recht, sofern es n-idit ohnehin als Vorsitzender 
dem Landessportrat angehört; an den Sitz.ungen 
des Landessportrat-es, des LaOOessportprä'Sidiums 
(§ 10), des Lan<lessportfachrates (§ 12) und der 
vo:n Landessportra.t oder vom Land.essportfach
rat eingesetzten Unteraussffiüsse teilzunehmen.u 

Der Landeshauptmann: Der Landesa1ntsdirektor: 
Gratz Bandion 

Druck der Osterreidtischen Staatsdruckerei 
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